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Datenblatt Leihgewichte 
 

 
               
 

20 kg Gewichte 

 

Gewichtspalette 16 x 20 kg 

Leergewicht : 50 kg 

Gesamtgewicht : 370 kg 

Abmaße : LxBxH 

760 x 760 x 590 mm 

Stapelhöhe 510 mm 

 
50 kg Gewichte 

 

Gewichtspalette 9 x 50 kg 

Leergewicht : 50 kg 

Gesamtgewicht : 500 kg 

Abmaße : LxBxH 

760 x 760 x 590 mm 

Stapelhöhe 510 mm 

 
500 kg Gewichte 

 

Gewichtspalette  500 kg 

Leergewicht : 60 kg oder 65 kg 

Gesamtgewicht : 560 kg / 565 kg 

Abmaße : LxBxH 

760 x 760 x 800 mm 

Stapelhöhe 710 mm 
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Anforderungen an den Frachtführer / Spediteur 
 
 
 
 

- Fahrzeuganforderungen 
 

1. Das Fahrzeug muss für den Transport von Gewichtsboxen geeignet sein. 
2. Das Fahrzeug muss eine Laderaumbegrenzung nach vorne aufweisen. 
3. Im Heckbereich müssen Zurrpunkte vorhanden sein, falls kein formschlüssiges Stauen der 

Ladung zur Heckwand möglich ist. 
 

- Zu Sicherung der Gewichtsboxen hat der Fahrer mindestens die nachfolgenden 
Sicherungsmittel in ausreichender Zahl mitzuführen und einzusetzen: 

 
1. Antirutschmatte 
2. Zurrgurte mit einem STF-Wert von mindestens 250 daN und einem LC-Wert von 1.000 daN 
3. ggf. Distanzholz 
4. Formschlüssige Verladung (ohne Ladungslücken) ist anzustreben 
5. Ladefläche muss generell besenrein und im Winter eisfrei sein. 
 

- Verladung und Sicherung auf dem Fahrzeug 
 

1. Die Beladung zur Stirnwand soll formschlüssig beginnen. 
2. Die formschlüssige Ladungssicherung ist der kraftschlüssigen Ladungssicherung in jedem 

Fall vorzuziehen. 
3. Ladungslücken sind zu vermeiden bzw. auszufüllen. 
4. Die Verwendung von Antirutschmatten ist verpflichtend. 
5. Die Lastverteilung muss unbedingt beachtet werden. 
6. Zur Ermittlung der erforderlichen Anzahl von Zurrmitteln siehe Tabelle 1 (Seite 8) 
7. Sollte die Sicherung durch den Aufbau oder durch zusätzliche Sicherungsmittel nicht 

möglich sein, ist dieses Fahrzeug für den Transport als nicht geeignet anzusehen. 
DAS FAHRZEUG WIRD DANN VOM VERLADER NICHT BELADEN! 

 
 


